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Angemessene Vergütung psychotherapeutischer Leistungen

Sehr geehrte FrauJung,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 6. Juni 2016 an Herrn Bundesminister Hermann Gröhe in

dem Sie eine gesetzliche Präzisierung im Hinblick darauf fordern, dass der Bewertungsausschuss

jährlich eine Anpassung der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen prüft. Ich bin gebeten

worden Ihnen zu antworten.

Die Beschlussfassung zur Überprüfung und Höherbewertung der Bewertung der antragspflich-

tigen psychotherapeutischen Leistungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)im Jahr

2015 durch den (Erweiterten) Bewertungsausschuss ist vom Bundesministerium für Gesundheit

(BMG)aufsichtsrechtlich intensiv unter Würdigung aller vorgebrachten Einwände geprüft und

nicht beanstandet worden. Der Beschluss ist daher in Kraft getreten. Daraus resultieren Mehraus-

_.- gaben in lione von jährlich rd. 80 Millionen EUR.Hinzu-kommen Mehrau,sgaben für die rvck-

wirkend angepasste Vergütungshöhe. Die Leistungen werden extrabudgetär vergütet.
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Diemit dem BeschlusserfolgtebessereVergütung der psychotherapeutischen Leistungen

spiegeltsich z.B.auch in den vorläufigenRechnungsergebnissender GKVfür das 1.Quartal 2016(

wider. Die Ausgaben je Versicherten für die psychotherapeutische Behandlung sind demnach im

Vergleich zum ersten Quartal 2015 bundesweit um 10,6 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu

stiegen die Ausgaben für ärztliche Leistungen je Versicherten allgemein um 2,8 Prozent.
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Seite 2 von 2 Einevon Ihnen geforderte explizite,jährliche Überprüfung ist nach Auffassungdes BMG

insbesondere aus nachfolgenden Gründen nicht sachgerecht.Zum einen würde eine von den

derzeitvorgegebenen Punktzahl- und Punktwertanpassungen allervertragsärztlichen und

psychotherapeutischen Leistungenlosgelöstegesonderte,zusätzliche,explizitejährliche Prüfung,

ob es einer Anpassungder Bewertungpsychotherapeutischer Leistungenbedarf, im Verhältnis

zu allen anderen Arztgruppen, einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebotbedeuten. Etwaige

tragfähigeGründe,die diesnotwendig machen, sind aus Sichtdes BMGnicht ersichtlich.Zum

anderen ist keine geeigneteund anerkannte Datenquelleverfügbar,auf deren Grundlageeine

jährliche Anpassungsachgerechterfolgen könnte. Zum Beispielwerden die Kostenstrukturdaten

in Arzt- und Psychotherapeutenpraxen durch das StatistischeBundesamt nur alle 4Jahre erho-

- bel}.Ein Ne!lauJbauein~r~ntsprechenden Datel!~ndlage all~infür di~senZweske!:s_cheintvor

dem Hintergrund der Bemühungen zum Abbauvon Statistikeninnerhalb der Bundesregierung

nicht verhältnismäßig.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass mit dem GKV-Versorgungsstärkungsge~etz der

Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt wurde, in seiner Psychotherapie-Richtlinie die Rah-

menbedingungen für die Erbringung von ambulanten psychotherapeutischen Leistungen wei-

terzuentwickeln. Ein entsprechender Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses wurde

dem BMGkürzlich vorgelegt. Dies wird - wie der Beschluss des Erweiterten Bewertungsaus-

schusses anführt - auch zu einer Überprüfung der im vergangenen Jahr beschlossenen Vergü-

tung im EBMführen.

Das BMGwird diesen Prozess mit dem Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung

mit psychotherapeutischen Leistungen aufmerksam verfolgen.

Ich hoffe ich konnte Ihnen mit diesem Schreiben behilflich sein.

Mit fteundJicgen Gri!ßen

Im Auftrag
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